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Einleitung
A. Forschungsgegenstand

Die Identifizierung von Besteuerungssubjekten ist grundlegend für 
2 Zielge-

Besteuerungssubjekt der Einkommensteuer ist, wer eine der sieben 
3 Bei der Bestimmung des erzielenden Besteue-

rungssubjekts ist das einfache Steuerrecht restriktiveren verfassungs-
rechtlichen Grenzsetzungen unterworfen, als es in vielen anderen 

-
rechtlichen Vorgaben und im Besonderen das Leistungsfähigkeits-

Hinblick auf neue rechtliche Entwicklungen in anderen Teilrechtsord-
-

4

Die zielgenaue Bestimmung der einkommenserzielenden Person wird 
durch eine fortschreitende Entwicklung zivilrechtlicher Institute und 
Gestaltungsmöglichkeiten vor immer wieder neue Herausforderun-

Der Gesetzgeber konnte solche neu geformten Institute im Rahmen 
der vorherigen Entwicklung steuerrechtlicher Tatbestände allerdings 

Institute in die bereits existenten steuerrechtlichen Tatbestände ist des-
-

fassungskonforme Auslegung der geltenden Steuernormen die Gleich-

Eine steuerrechtlich neu einzuordnende Entwicklung ergab sich im 
Recht des Nießbrauchs, als von Rechtsprechung und Literatur aner-
kannt wurde, dass ein Nießbrauchsrecht an der Mitgliedschaft eines 

5 

Hey

Kreifels, FG Hengeler,  



Einleitung

2  

Steuerrechtlich ergab sich dadurch die Schwierigkeit zu beurteilen, 
-

sellschafter, die Gewinne und den Wertzuwachs der Mitgliedschaft 
6 Diese Be-

urteilung ist besonders diffizil, weil zivilrechtlich sowohl dem Nieß-
braucher als auch dem Gesellschafter jeweils gewisse Wertzuwächse 

7

Im Grundsatz sind Gewinne, die auf eine Mitgliedschaft entfallen, von 
dem Inhaber der Mitgliedschaft, also dem Gesellschafter zu versteu-

-
8 Ist der Gesellschafter Mitunternehmer, erzielt er Einkünf-

hinsichtlich dieser Gewinne, die anteilig seinem Gesellschaftsanteil 
9 Ob die Mitunternehmerstellung des Gesell-

schafters aber verdoppelbar ist, sodass der nießbrauchsbelastete Ge-
sellschaftsanteil neben dem Gesellschafter auch dem Nießbraucher 
eine Mitunternehmerposition verleihen kann, wirft tiefgreifende dog-

 Nur wenn sowohl Nießbraucher als 
auch Gesellschafter als Mitunternehmer anerkannt würden, würden 
die Gewinne der Mitgliedschaft jeweils auch bei dieser Person besteu-

ausschließlich eine Person die Mitunternehmerstellung aus einer Mit-
-

Teichmann Petzold
Heinze

 6  Siehe zu dieser Problematik beispielsweise bei Stein
Götz Hermes Levedag, jM 2020, 75, 
79; Bossmann Akram Grosse, 

Bodden
Brandis

Krumm Bode, 

 7  Siehe näher zu den zivilrechtlichen Folgen der Bestellung eines Nießbrauchs an 

Bode
Haep

Götz
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-
wortung der Frage, ob ein Personengesellschaftsanteil sowohl dem zi-
vilrechtlichen Gesellschafter als auch dem Nießbraucher die Mitunter-

Die Untersuchung des Forschungsgegenstands führt entlang einer 

Beantwortung der Forschungsfrage weitreichende praxisrelevante 

In dogmatischer Hinsicht ist das Wesen der Mitunternehmerschaft  

spaltbar, sodass nicht nur ein Rechtssubjekt die Mitunternehmerstel-

-
stellung eine Bedeutung zu? Gebietet die folgerichtige Umsetzung 

-
rungen ein bestimmtes Verständnis von der Mitunternehmerschaft? 
In welcher Beziehung steht der autonom steuerrechtliche Begriff der 
Mitunternehmerschaft zu zivilrechtlichen Wertungen wie beispiels-
weise der zivilrechtlichen Gesellschafterstellung?

Die praxisrelevanten steuerlichen Folgewirkungen belaufen sich ins-
besondere auf die Einkünftezurechnung und die Gewährung von spe-

der gemeinschaftlichen Betätigung des Personenverbundes als zu ver-
 Wäre die Mitunternehmerstellung 

verdoppelbar, könnten sowohl der Gesellschafter als auch der Nieß-
braucher jeweils als Mitunternehmer Besteuerungssubjekt im Hin-
blick auf gewisse auf den Gesellschaftsanteil entfallende Gewinne 

Andererseits wären Gewinne auch von dieser Person zu besteuern, der 

nicht vertraglich dahingehend modifiziert werden, dass die Person, die 
nicht Mitunternehmer ist, dem Mitunternehmer Ausgleichszahlungen 

Hochheim/Wagenmann
Hochheim/Wagenmann Götz



Einleitung

4  

für Steuerzahlungen zu leisten hat, die der Mitunternehmer bezüglich 

Die Erlangung einer Mitunternehmerstellung kann darüber hinaus 
zu der Gewährung von Betriebsvermögensvergünstigungen gemäß 

 Diese Fol-
gen wurden insbesondere im Rahmen der vorweggenommenen Erb-

In Grundzügen lässt sich diese Fallkonstellation folgendermaßen skiz-
 Der Inhaber eines Personengesellschaftsanteils verschenkt 

den Personengesellschaftsanteil unter Bestellung eines Vorbehalts-

der Mitunternehmerverdoppelbarkeit und entsprechender Gestaltung 
-

schenkten als neuem Gesellschafter als auch des Schenkers als Nieß-

unter anderem zur Folge, dass die dem Nießbraucher gebührenden 
Gewinnanteile von diesem als eigene Einkünfte erzielt und somit 

-
zuwächse der Mitgliedschaft sind Einkünfte des Gesellschafters und 
werden folglich nach dem persönlichen Einkommensteuersatz des Ge-

weiteren Voraussetzungen gilt die Steuerbefreiung für Betriebsvermö-
 Die von der Rechtsprechung gebilligte Mitunternehmerstellung 

Hochheim/Wagenmann Götz/Hülsmann, Der Nieß-
 Stein

Altendorf Hermes Stein, 

-
lung zugrunde gelegt, so wie es die Rechtsprechung zumindest unzweifelhaft 

Altendorf Hermes, Ubg 
Schomaker, Die Verdoppelung der Mitunternehmerstellung 

Fischer

Schenkung eines Personengesellschaftsanteils unter Nießbrauchsvorbehalt nur 
in ihren Grundzügen abbildet, ohne umfassend auf die sich stellenden steuer-



5 

beider Beteiligten, also sowohl des Gesellschafters als auch des Nieß-
brauchers, ebnete den Weg für diese Art der vorweggenommenen Erb-

zumindest Zweifel daran aufwerfen, ob die Rechtsprechung an dem 
dogmatischen Verständnis festhält, dass zugleich Nießbraucher sowie 
Gesellschafter die Mitunternehmerstellung aus einem Gesellschafts-

 Inwiefern die Mitunternehmerschaft aus 
einem Gesellschaftsanteil mehreren Personen zustehen kann, diese 
also verdoppelbar ist, ist somit auch aus aktuellem Anlass zu unter-

B. Erkenntnisziele

Das übergeordnete Erkenntnisziel dieser Arbeit ist folglich, eine Ant-
wort auf die Frage geben zu können, ob ein Gesellschaftsanteil mehr 

-
nächst ist dafür zu verstehen, welches die maßgeblichen Schlüssel-

Um den Weg zur Analyse dieser Schlüsselkriterien zu ebnen, ist in 
-
-

lyse sollen nicht nur Erkenntnisse über den aktuellen Standpunkt der 

gesamte Bandbreite des Verständnisses der Rechtsprechung von den 
Schlüsselkriterien seit Einführung des Reichseinkommensteuergeset-

-
legten Grundlagen ermöglichen eine umfängliche Untersuchung der 

-



Einleitung

6  

Außerdem soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, an welcher 
Stelle das entwickelte Auslegungsergebnis im juristischen Diskurs zu 

C. Gang der Untersuchung

-
sprechung, welche in Bezug auf die Verdoppelbarkeit der Mitunter-

-
fassung der Rechtsprechung über die Beurteilung des Vorliegens einer 
Mitunternehmerstellung und ihrer Verdoppelbarkeit entwickelte und 

-

erfüllt sein müssen, damit im Ansatz von einer Verdoppelbarkeit der 
-

rende Rechtsprechung zur Bestimmung der Mitunternehmerstellung 
-

schluss an die Rechtsprechungsanalyse werden die Positionen des 
Schrifttums hinsichtlich der Möglichkeit der Mitunternehmerverdop-
pelung aufgezeigt und die Reaktionen des Schrifttums auf das Ver-
ständnis der Rechtsprechung von der Mitunternehmerverdoppelbar-

-

Anwendung der Auslegungsmethoden wird analysiert, welche Sach-
-

sondere teleologische und systematische Aspekte formen das Institut 

ob sich nur eine Person je Gesellschaftsanteil so betätigen kann, dass 
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Kapitel 1 
Der Wandel des Verständnisses von der  
Verdoppelbarkeit der Mitunternehmer-

stellung
A. Einbettung in einfaches Recht

I.  Die maßgeblichen Begriffe bei der Auslegung der 
Legaldefinition der Mitunternehmerschaft

-
schafter einer der aufgeführten Gesellschaftsformen ist und sowohl 
Mitunternehmerrisiko trägt als auch Mitunternehmerinitiative entfal-

20 Bei dem Mitunternehmerbegriff handelt es sich um einen 
 Ein Typusbegriff zeichnet sich dadurch aus, dass er 

22 Er setzt sich aus unterschiedlichen 
Merkmalen zusammen, welche lediglich insgesamt in einer Gesamt-
schau in hinreichendem Maß erfüllt sein müssen, damit ein Sachver-

23 Im Einzelfall kann so bei-
spielsweise ein weniger ausgeprägtes oder sogar nicht vorhandenes 
Merkmal durch ein anderes stärker ausgeprägtes Merkmal kompen-

24 Wird im Verlauf dieser Arbeit vom „Mitunternehmer-
begriff“ oder der „Mitunternehmerdoktrin“ gesprochen, ist damit die 

-
-

Wacker

Bode
Englisch

Typusbegriff bei Wennrich, Die typisierende Betrachtungsweise im Steuerrecht, 
Hassemer Leenen, Typus und Rechtsfin-

Larenz

Larenz
Larenz, Metho-

Englisch, 
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8  

Mitunternehmerrisiko ist die Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg oder 
25 Vermittelt wird das 

Mitunternehmerrisiko maßgeblich durch eine Gewinn- und Verlust-
beteiligung und die Beteiligung an den stillen Reserven einschließlich 

26 Auch der Begriff Mitunternehmerrisiko ist ein 
Typusbegriff, weshalb für die Annahme hinreichenden Mitunterneh-

27

Mitunternehmerinitiative bedeutet die Möglichkeit zur Teilnahme an 
28 An unternehmerischen Ent-

scheidungen kann aufgrund der Ausübung von Gesellschafterrechten 

eine Mitunternehmerstellung erforderliche Mitunternehmerinitiative 
ist bereits anzunehmen, wenn eine Person Gesellschafterrechte aus-

29

II.  Normatives Schlüsselkriterium für eine 
Verdoppelbarkeit der Mitunternehmerstellung

Position als Gesellschafter als eine der Voraussetzungen für eine Mit-
unternehmerstellung ist ein maßgeblicher Ansatzpunkt für die Annah-

Bode, 

-
Bode

Haep, 
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Nur wenn hinsichtlich eines Gesellschaftsanteils nicht nur eine Person 

eine Verdoppelbarkeit der Mitunternehmerstellung überhaupt in Fra-
30 -

schafterposition und, noch grundlegender, über die Frage, ob der Ge-
sellschafterstellung ein eigener Bedeutungsgehalt zukommt, herrscht 

 Wesentlich ist auf der einen Sei-

32 Auf der anderen Seite sind 
die mitunter abweichenden Auffassungen zur Bedeutung und Bestim-
mung der Gesellschafterposition relevant, die im Schrifttum vertreten 

-

Neben dem Gesellschafterkriterium als ein maßgebliches Schlüssel-
-

Der Weg hin zu einer Verdoppelbarkeit der Mitunternehmerstellung 
-

müssten dann aber auch jeweils über hinreichend Risiko und Initiati-

jeweils hinreichend Initiative und Risiko innehaben können, könnten 
mehrere Personen die aus einem Gesellschaftsanteil abgeleitete Mit-

-
-

pelbarkeit der Mitunternehmerstellung liegt auf der Art und Weise der 

zugleich mehreren Personen hinreichend Risiko und Initiative für eine 

Schigulski
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Mitunternehmerstellung verleihen kann, ist in Rechtsprechung und Li-
33

Wenngleich der Schwerpunkt auf der Art und Weise der Bestimmung 
der Gesellschafterstellung liegt, kann der Bedeutungsgehalt des Ge-
sellschafterbegriffes nicht ohne die Betrachtung der Mitunternehmer-

ihrer Eingliederung in die Mitunternehmerdoktrin charakterisiert und 

einerseits, soweit dies möglich ist, speziell das Gesellschafterkriteri-
-

rin als solche beleuchtet, um Rückschlüsse auf den Bedeutungsgehalt 

So liegt das Augenmerk der nachstehenden Rechtsprechungsanalyse 

der Mitunternehmerstellung und Schlüsselpunkt für eine etwaige Mit-

die Untersuchung eingegliedert, wie sich die Stellung als Mitunter-

B. Rechtsprechungsanalyse: Mehrere 
Mitunternehmerstellungen aus einem 

Gesellschaftsanteil?

-
führung des Mitunternehmerbegriffs unterliegen die von der Recht-
sprechung an das Erlangen einer Mitunternehmerposition gestellten 

33  Siehe zu der entsprechenden Rechtsprechung die untenstehende Rechtspre-
-

nen hinreichend Mitunternehmerinitiative und -risiko verleihen, hat die Recht-

Schrifttum beispielsweise Götz Hermes, Das Nieß-
brauchsrecht an Mitgliedschaften im Gesellschafts-, Bilanz- und Steuerrecht, 
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-
den Untersuchung ist deshalb, ob nach Auffassung der Rechtspre-

nur der zivilrechtliche Gesellschafter sein kann oder ob die Gesell-

hinaus rückt ins Zentrum der Betrachtung, ob die Rechtsprechung da-
von ausgeht, dass es pro Gesellschaftsanteil nur einen Gesellschafter 

I.  Seit REStG 1920 – Mitunternehmerstellung ist 
verdoppelbar

-
chung maßgeblich nach dem Vorhandensein von Mitunternehmerin-

34 
Ob jemand eine Mitunternehmerstellung innehabe, sei im Einzelfall 

35 -
-

hen, wenn die Person hinreichend Mitunternehmerinitiative und -risi-
36

umfassend zu der Bestimmung des Mitunternehmerbegriffs in der steuerrecht-
Schacht, Der Mitunternehmer in der 
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Deutlich wird, dass die Rechtsprechung die Mitunternehmerstellung 
damals einzig danach bestimmt, ob eine Person über hinreichend Mit-

-
sellschafter und Nießbraucher zugleich Mitunternehmer sein können, 

-
-

brauchs am Personengesellschaftsanteil übertragen, könnten zugleich 
-

Gestaltung der Nießbrauchsabrede, nach welcher beiden Personen 
hinreichend Risiko und Initiative zugewiesen sind,37 wären nach obi-
gen Maßstäben also beide Personen als Mitunternehmer anzuerken-

Gesellschafter als auch Nießbraucher Mitunternehmer sein können, 

Bestätigt wird dieses Verständnis von Äußerungen im damaligen 

38 Denn 
Folge der reinen Orientierung an dem Vorhandensein von Mitunter-

-
39 Von der Finanzverwaltung 

wurden Personen, die zwar nicht die zivilrechtliche Gesellschafterstel-

Schreiber, Wer 

37  Siehe zu einer solchen Gestaltung beispielhaft bei Götz/Jorde, FR 2003, 998, 

38  Lampenau Lindner
auch Schreiber

39  Beispielsweise führte Döllerer Die Fi-
nanzverwaltung und die Rechtsprechung der Finanzgerichte, gelegentlich auch 
der BFH, haben in den letzten Jahren diese „faktische Mitunternehmerschaft“ 
so weit ausgedehnt, daß wir drauf und dran waren, ein Volk von Mitunterneh-
mern zu werden.“
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lung innehatten, aber Mitunternehmerinitiative und -risiko ausüben 
40

II.  Seit BFH, Beschl. v. 25.06.1984 – GrS 4/82 – Stärkere 
Orientierung am Zivilrecht

1.  Darstellung des Beschlusses

einen Vorlagebeschluss, in dem unter anderem die folgende Rechtsfra-
ge gestellt wurde: „Ist ein Gesellschafter einer Personengesellschaft, 
insbesondere ein Kommanditist einer KG, die Gewinne in Form einer 
Mehrung ihres Betriebsvermögens, insbesondere ihres Gesellschafts-
vermögens erstrebt, Mitunternehmer i. S. von § 15 (Abs. 1) Nr. 2 EStG 
des von der Gesellschaft betriebenen gewerblichen Unternehmens, 
wenn seine Beteiligung an der Gesellschaft rechtlich oder tatsächlich 
nur befristet ist und durch die befristete Zugehörigkeit zur Gesellschaft 
keine Teilhabe an einer von der Gesellschaft erstrebten Betriebsver-
mögensmehrung in der Form eines entnahmefähigen laufenden Ge-
winns oder eines die Einlage übersteigenden Abfindungsguthabens zu 
erwarten ist, der Gesellschafter also mit seiner Beteiligung lediglich 
Steuervorteile dergestalt erstrebt, daß durch Zuweisung von Verlust-
anteilen andere Einkünfte nicht und die Verlustanteile letztlich nur 
in Form tarifbegünstigter Veräußerungsgewinne (nach-)versteuert 
werden müssen?“  Rechtlich ging es folglich darum, zu entscheiden, 
ob die Absicht der Gewinnerzielung im Sinne einer Betriebsvermö-
gensmehrung nicht nur auf Ebene der Gesellschaft, sondern auch bei 
den einzelnen Gesellschaftern bestehen muss, damit diese als Mit-

42

43

Der BFH nutzte den Vorlagebeschluss und nahm ausführlich Stel-
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aus: „Mitunternehmer i. S. des § 15 Nr. 2 EStG kann nur sein, wer 
zivilrechtlich Gesellschafter einer Personengesellschaft ist oder – in 
Ausnahmefällen – eine diesem wirtschaftlich vergleichbare Stellung 
innehat.“44 Für das Erfordernis der Gesellschafterstellung seien je-

-
45 In der Regel müsse die Gesellschafter-

stellung deshalb nicht geprüft werden, da eine Person regelmäßig 
zivilrechtlicher Gesellschafter sei, wenn sie Mitunternehmerrisiko 

46

auch Personen anzusehen, die nicht in einem zivilrechtlichen Gesell-
schaftsverhältnis zueinander stehen, sondern in einem wirtschaftlich 

47 Als solches wirtschaftlich 
vergleichbares Gemeinschaftsverhältnis kämen beispielsweise Ge-

48 Auch ein 

49

2.  Einordnung des Beschlusses

50 konturierte der BFH 
die Art und Weise der Bestimmung der Mitunternehmerstellung mit 

-
unternehmer ist, wird durch den Beschluss allerdings in bedeutsamer 

-

Gesellschafter als Mitunternehmer in Betracht kommt, in Ausnahme-
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fällen aber das Innehaben einer wirtschaftlich vergleichbaren Stellung 

In welchem Verhältnis der Mitunternehmer, der zivilrechtlicher Ge-
sellschafter ist, zu Mitunternehmern kraft wirtschaftlich vergleichba-
rer Stellung nach dieser Rechtsprechung steht, wird nachfolgend ana-

-
hung der Folgerechtsprechung des BFH ergibt sich ein umfängliches 
Bild über das Verständnis der Rechtsprechung hinsichtlich der Bedeu-

der Verdoppelbarkeit der Mitunternehmerstellung wird insbesondere 
untersucht, ob beide Arten von Mitunternehmern nach dieser Recht-

a)  Grundsatz: Zivilrechtlicher Gesellschafter

Verleiht ein Personengesellschaftsanteil eine Mitunternehmerstellung, 
ist diese nach dem BFH im Grundsatz dem zivilrechtlichen Gesell-

52 Der zivilrechtliche Gesellschafter ist, wem die 

b)  Ausnahme: Wirtschaftlich vergleichbare Stellung

Mitunternehmer kann nach dem BFH ausnahmsweise aber auch eine 
Person sein, die eine dem zivilrechtlichen Gesellschafter wirtschaftlich 

53 Als Inhaber einer solchen wirtschaft-
lich vergleichbaren Stellung kommen nach der Rechtsprechung zwei 

-
-

54 Eine Person mit einer Stellung, 
wie im Ausnahmenkatalog spezifiziert, habe eine dem zivilrechtlichen 
Gesellschafter wirtschaftlich vergleichbare Stellung und sei deshalb 

55 Zum anderen konkretisiert der BFH 
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-
-

56 Solche 
den zivilrechtlichen Gesellschafter verdrängenden Personen seien als 
autonom steuerrechtlich bestimmte „wirtschaftliche Gesellschafter“ 

57

-
le dafür an, welche Rechtssubjekte unter den Ausnahmenkatalog fal-
len, da ihnen eine dem zivilrechtlichen Gesellschafter wirtschaftlich 

58 Aufgrund der wirtschaftlich ver-
gleichbaren Stellung seien die entsprechenden Personen ebenfalls 
Mitunternehmer, sofern sie über hinreichend Mitunternehmerinitiative 

59 Solche Personen seien die Beteiligten an einer 
Erben-, Güter-, oder Bruchteilsgemeinschaft und der Treugeber eines 

60 Ob es 
sich bei diesen Beispielen um einen abschließenden Ausnahmenkata-
log handelt oder lediglich um eine erweiterbare Aufzählung, geht aus 

 Die Bedeutung des Beschlus-
ses wird in der steuerrechtlichen Literatur deshalb divergierend beur-

62 Die aufgeführten Beispiele 
seien zwar nicht abschließend, beschränkten die potentiellen Mitun-
ternehmer neben den Gesellschaftern aber auf „Gemeinschafter“ des 

63 Ein weiterer Teil der Literatur beurteilt die Auswirkungen des 
64 Nun sei zwar primär die Gesell-

schafterstellung maßgeblich, der Ausnahmenkatalog sei jedoch nicht 

Kneip
62  Hennerkes/Binz Söffing Janssen, BB 

63  Hennerkes/Binz
64  Siehe dazu die Beiträge von Woerner Baier

Freundlieb Schreiber
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-
nen Nichtgesellschafter Mitunternehmerinitiative und -risiko ausüben 

65 Die Rechtsprechung wolle sich durch die Ausnahmetatbe-
66

Die Bedeutung, welche zumindest der BFH dem Beschluss des Gro-

nachfolgenden Urteilen erkennt der BFH Rechtssubjekte als Mitunter-
nehmer an, die weder eine ausdrücklich im Ausnahmenkatalog auf-
geführte Stellung innehaben noch steuerrechtlich autonom bestimmte 

67 Hervorzuheben ist, dass der BFH beispielswei-
se auch einen Nießbraucher an einem Personengesellschaftsanteil als 

68 Der Ausnahmenkatalog wird von der 
Rechtsprechung somit als nicht abschließend betrachtet und eröffnet, 
extensiv gehandhabt, weite Spielräume für das Anlegen einer wirt-

-
sellschafter Mitunternehmerinitiative und -risiko aufweisen, können 

-
-

BFH erwägt, dass der zivilrechtliche Gesellschafter nicht zwingend 
69 Es gebe 

auch Personen, die zwar nicht zivilrechtlich, schon aber wirtschaftlich 

65  Woerner Baier Freundlieb, StBp 
Schreiber

66  Lindner Freundlieb

-
-

sellschafter einer fehlerhaften Gesellschaft, Unterbeteiligter in einer atypischen 
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70 Solche „wirtschaftlichen 
Gesellschafter“ seien Personen, denen der Gesellschaftsanteil gemäß 

 Der BFH geht also nicht 

dass zivilrechtliche Gesellschafter und Personen mit wirtschaftlich 
vergleichbarer Stellung entsprechend dem Ausnahmenkatalog Mit-

ein zivilrechtlicher Inhaber oder eine Person, die diesen wirtschaftlich 
verdrängt und (2) Personen mit wirtschaftlich vergleichbarer Stellung 

72 -

-
73 Der Vater 

übe den beherrschenden Einfluss über die Gesellschaft aus und sei 
74 Denn der Vater stehe im Ergebnis nicht 

-
75 Der BFH stellt folglich einen Vergleich zu den 

-

76 schließlich rechnet der 
-

und siehe zu einer solchen Zurechnung eines Personengesellschaftsanteils nach 
den Maßstäben des § 39 AO, wie sie die Rechtsprechung vornimmt, ausführlich 
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77 im 
Rahmen der Bestimmung der Mitunternehmerstellung grundsätzlich 

78 Wer Gesellschafter 
79 Auch in 

nachfolgenden Urteilen, in denen Mitunternehmerstellungen zu be-
stimmen waren, rechnet der BFH die Gesellschafterstellung gemäß 

80 Hervorzuheben ist, dass der BFH die 
Zurechnung in diesen Urteilen unmittelbar und nicht mehr entspre-

Bemerkenswert ist, dass der BFH in den vorstehenden Urteilen zu-
-

-
che Gesellschafter oder eine Person mit wirtschaftlich vergleichbarer 
Stellung entsprechend dem Ausnahmenkatalog Mitunternehmer sein 

82 Einhergehend mit der Zurechnung der Gesellschafterstellung 
-

kommensteuerrechtlich jedoch auch eine andere Person als der zivil-
83 Eine 

-
84

Zusammengefasst kommen nach der Rechtsprechung des BFH folg-
lich grundsätzlich entweder der zivilrechtliche oder der wirtschaft-

Personen mit wirtschaftlich vergleichbarer Stellung für die Mitunter-
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-
-

von einem wirtschaftlichen Gesellschafter verdrängt, komme dieser 
-
-

sonen mit wirtschaftlich vergleichbarer Stellung entsprechend dem 

wirtschaftlichem Gesellschafter

Ob nach der aufgezeigten Rechtsprechung die Möglichkeit der Mit-
unternehmerverdoppelung weiterhin besteht, hängt entscheidend da-
von ab, ob die Rechtsprechung ein Exklusivitätsverhältnis jeweils 
zwischen dem zivilrechtlichen Gesellschafter, dem wirtschaftlichen 
Gesellschafter und der Person mit einer wirtschaftlich vergleichbaren 

-
zit dazu, ob ein Exklusivitätsverhältnis zwischen dem zivilrechtlichen 
Gesellschafter und Rechtssubjekten mit wirtschaftlich vergleichbarer 

85

einen zivilrechtlichen oder einen wirtschaftlichen Gesellschafter, ver-

Nach Auffassung des BFH kann der steuerrechtliche Gesellschafter, 
-

liche oder der wirtschaftliche Gesellschafter, nur entweder der zivil-
86 Ein solches 

Ausschließlichkeitsverhältnis hinsichtlich des steuerrechtlichen Ge-

Mitunternehmerstellung bliebe allerdings bestehen, sofern das Aus-
schließlichkeitsverhältnis nicht auch auf das Verhältnis zwischen 
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steuerrechtlichem Gesellschafter und Personen mit wirtschaftlich ver-
gleichbarer Stellung entsprechend dem Ausnahmenkatalog erweitert 

-
gezogen wird, gegen eine solche Erweiterung des Ausschließlich-

87 Denn sämtliche dieser Urteile verweisen, wenn 
in ihnen ausgeführt wird, dass im Grundsatz der steuerrechtliche Ge-
sellschafter Mitunternehmer ist, auf die Ausnahmen, in denen auch 
Rechtssubjekte, die nicht steuerrechtlicher Gesellschafter sind, Mitun-

88 Ein etwaiges Ausschließlichkeitsverhältnis 
zwischen der Mitunternehmerstellung eines steuerrechtlichen Gesell-
schafters und einer Person mit wirtschaftlich vergleichbarer Stellung 
entsprechend dem Ausnahmenkatalog wird in den entsprechenden 

89

Dass der BFH nicht von einem Exklusivitätsverhältnis zwischen einer 
Mitunternehmerstellung des steuerrechtlichen Gesellschafters und 
Mitunternehmerstellungen solcher Personen mit wirtschaftlich ver-
gleichbarer Stellung ausgeht, geht sodann besonders deutlich aus dem 

90

trotz der vorherigen Feststellung, dass es einen wirtschaftlichen Ge-
sellschafter gibt, noch in Bezug auf den zivilrechtlichen Gesellschafter 
an, dass dieser auch kein Mitunternehmer ist, weil er ebenfalls nicht 
unter den Ausnahmenkatalog der wirtschaftlich vergleichbaren Ge-
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meinschaftsverhältnisse 92 Der BFH erwägt folglich implizit die 
Möglichkeit, dass neben dem steuerrechtlichen Gesellschafter-Mitun-
ternehmer noch eine andere Person, aufgrund einer Stellung im Sinne 

-
-

Dass die Rechtsprechung kein Exklusivitätsverhältnis annimmt, geht 
-

gerichtlich als Mitunternehmer anerkannt werden nämlich auch 
Personengesellschafter, an deren Personengesellschaftsanteil ein 

93 Ebenfalls bejaht der BFH die Mitunterneh-
merschaft von Nießbrauchern, deren Nießbrauchsrechte jeweils an 

94 Obergerichtlich wird 
zwar nicht ausdrücklich bestätigt, dass sowohl Personengesellschafter 
als auch Nießbraucher Mitunternehmer an demselben Gesellschafts-

-
95 Im Einklang damit wird die Möglichkeit der Mit-

-
-

ren Gemeinschaftsverhältnisse“ werden in diesem Beschluss synonym mit der 

Verwendung der Begrifflichkeit „wirtschaftlich vergleichbare Stellung“ in der 
Definition des Mitunternehmers und der Verwendung der Begrifflichkeit „wirt-
schaftlich vergleichbares Gemeinschaftsverhältnis“ im Rahmen der näheren Er-

-

742, ob trotz der Mitunternehmerstellung der Gesellschafter auch die Nießbrau-

relevanten Rechtsprechung bei Schomaker, Die Verdoppelung der Mitunterneh-
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unternehmerverdoppelung, also die Mitunternehmerstellung sowohl 
des Nießbrauchers als auch des Gesellschafters, untergerichtlich aus-

96 Dass ein Personengesellschaftsanteil ledig-
lich einem Besteuerungssubjekt eine Mitunternehmerstellung ver-
leihen kann, die Mitunternehmerstellung also nicht verdoppelbar ist, 

-

immer noch Einfallstor für die wirtschaftliche Betrachtung und Be-
urteilung der Mitunternehmerschaft ausschließlich nach dem Vorhan-

-

97

3.  Zusammenfassung des Meinungsbilds des BFH bis in das Jahr 
2015 – Mitunternehmerstellung bleibt verdoppelbar

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Meinungsbild der Rechtspre-

langen Zeitraum stellte die Rechtsprechung im Rahmen der Bestim-
mung von Mitunternehmern ausschließlich auf das Vorhandensein von 

-

-
unternehmerstellung mehrerer Personen an einem Gesellschaftsanteil 

-

98

99

Im Regelfall sei zwar der steuerrechtliche Gesellschafter Mitunter-
nehmer, daneben könnten jedoch auch Personen mit wirtschaftlich 

-
Schomaker, Die 

Schomaker, Die Verdoppelung der Mitunternehmerstel-


